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RS OGH 1976/3/18 7Ob5/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1976

Norm

AHVB Art7 I 4

VersVG §6 B2

VersVG §34

Rechtssatz

Den seine Aufklärungsp5icht verletzenden Versicherungsnehmer entschuldigt nicht der Umstand, daß der wahre

Sachverhalt eine Leistungsp5icht des Versicherers ausgelöst hätte oder daß gerade die unwahren Angaben, wären sie

wahr gewesen, dessen Stellung verbessert hätten.
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